x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Aufhebung bzw. ,Scheidung“ der
Lebenspartnerschaft

it
Wenn Sie Ihre Lebenspartnerschaft beenden wollen, kénnen Sie die Aufhebung Ihrer
Lebenspartnerschaft beantragen.

Basisinformationen

Eine Lebenspartnerschaft kann vom Gericht unter bestimmten Voraussetzungen
aufgehoben werden.

Fur die Antragstellung beim zustandigen Amtsgericht — Familiengericht — wenden Sie sich
bitte an eine Rechtsanwaéltin bzw. an einen Rechtsanwalt. Ihr Lebenspartner oder Ihre
Lebenspartnerin bendtigt keine rechtsanwaltliche Vertretung, wenn er oder sie der
Aufhebung zustimmt und selbst keine Antrage stellen will.

Im gerichtlichen Verfahren wird gepruft, ob einer der Aufhebungsgriinde vorliegt.

Voraussetzungen

o Sie leben seit einem Jahr getrennt und wollen beide die Aufhebung oder

o es kann nicht erwartet werden, dass eine partnerschaftliche Lebensgemeinschaft
zwischen lhnen wieder hergestellt werden kann oder

o Sie leben bereits drei Jahre getrennt oder

> Sie leben noch nicht ein Jahr getrennt, die Fortsetzung der Partnerschaft ware aber
fur Sie aus Grunden, die in der Person des anderen liegen, eine unzumutbare Harte.

Ablauf

Ihr Rechtsanwalt oder Ihre Rechtsanwaéltin muss in lhrem Namen die Aufhebung beim
Familiengericht beantragen.

o Das Gericht stellt den Aufhebungsantrag Ihrem Lebenspartner oder Ihrer
Lebenspartnerin zu. Fir die Zustimmung zum Scheidungsantrag besteht kein
Anwaltszwang.

o Im Termin zur mindlichen Verhandlung tiber den Aufhebungsantrag werden die
Lebenspartner in der Regel zu den Aufhebungsvoraussetzungen personlich angehort.
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o Sofern die Aufhebungsvoraussetzungen vorliegen, wird das Familiengericht die
Aufhebung der Lebenspartnerschaft durch Beschluss aussprechen.

Weitere Hinweise

Bitte wenden Sie sich an eine Rechtsanwaltin bzw. einen Rechtsanwalt.

Benoétigte Unterlagen

o Personalausweis oder Reisepass
o Heiratsurkunde

im Original oder in beglaubigter Abschrift

Zustandige Stellen

- Amtsgericht Bremen

= (0421) 361 15957

(0421) 496 34851

OstertorstralRe 25-31, 28195 Bremen
Website
office@amtsgericht.bremen.de

- Amtsgericht Bremen-Blumenthal

+49 421 361 7714

+49 421 361 7302

Landrat-Christians-Stral3e 67, 28779 Bremen
Website
office@amtsgericht-blumenthal.bremen.de

- Amtsqgericht Bremerhaven

= +49 471 596 13680

= +49 471 596 13696

= Nordstral3e 10, 27580 Bremerhaven

= Website

» office@amtsgericht-bremerhaven.bremen.de
= Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Gebiihren | Kosten

Rechtsanwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG)
Kosten des Gerichts, § 43 Gesetz Uber Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG)
- jeweils Berechnung nach der Hohe des Gegenstandswerts (einkommens und

Seite 2von 3
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http://www.amtsgericht.bremen.de
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https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de

vermogensabhangig)

- bei Bedurftigkeit kann Verfahrenskostenhilfe beantragt werden

» Das Gericht ordnet in der Regel eine Kostenaufhebung an. Dies bedeutet, dass jeder der
Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen die eigenen Anwaltskosten und die Halfte der
Gerichtskosten tragt.

» Haben die Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen eine andere Vereinbarung tber die
Kosten getroffen, kann das Gericht dieser ganz oder teilweise zustimmen.

Bei der Zuriickweisung des Aufhebungsantrags muss der Antragsteller oder die
Antragstellerin alle Kosten tragen.

Tipp: Konkrete Ausktinfte Gber die im Verfahren entstehenden Kosten erhalten Sie bei
Ihrem Rechtsanwalt oder lhrer Rechtsanwaltin.

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Mindestens 3 Monate wegen des vorgegebenen Verfahrensablaufs, in komplexeren
Verfahren ggf. langer, vom Einzelfall abh&angig

Rechtsgrundlagen

o § 269 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz Uber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

8§ 15 Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

8 270 Gesetz uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

8 111 Nr. 11 Gesetz Uber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

8 122 Gesetz uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFEG) zur ortlichen Zustandigkeit

88 58 bis 69 Gesetz uber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

o

o

o

o

o

Aktualisiert am 31.01.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__269.html
https://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__270.html
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__111.html
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__122.html
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html

	 Aufhebung bzw. „Scheidung“ der Lebenspartnerschaft 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Amtsgericht Bremen
	Amtsgericht Bremen-Blumenthal
	Amtsgericht Bremerhaven

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen


